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SCHREIBEN VON AMMANN[ STABFUEHRER] UND RAT DER STADT ZUG AN
BUERGERMEISTER UND RAT VON ZUERICH

"Ewer U. G. L. A. E . angehöriger underthan Heine Funekh [Funk]  von Metmisteten

[Mettmenstetten ] hate sich Jüngsthin alhäro begehen , undt frywillig under

hauptman Beat Jacob  II . [ ?] Zurlaüben [Kompagnieinhaber in Frank¬

reich ] , ia sogar über sein des hauptmans erstere aus - oder abschlagung under-

halten lassen ; Hach etlich abgeloffen Tägen (in welchen er sich lustig undt

wol bezieht gmacht hate ) hat er die ledigung widrum von hauptman begährt , mit

anerbietung dess gebührenten abtrags , undt entlieh für das entpfangne handt-

gelt , was er verzehrt , undt ursach wegen eines durehgajignen Soldatensold ge-

wessen sein , Jhme versprochen bis in Vier tagen Zuo senden 35 . . . Zuo dem

Ende hat er funekh sein Vater und Mueter , mit andern freündt und verwanten un¬

seren treüw anhörigen Mitbürger Hanns Melchior S i d l e r mit verpfendung

Jhrens haäb und guets Flähentlich erbetten ; dass er wegen bekantnus und ver-

pflogen handlung mit seinem vater , der Jhme auch sonsten schuldig wäre , umb

diseren accord gegen dem hauptman Zurlauben bürg undt Zahler worden . Undt

nach verflossner Zeit ikme würckhliche . Zahlung erstattet , auff sein darüber-

hin güet - undt Ernstlich gethane erinnerung , ikme sein ausgeben gelt widerum

Zuo ersetzen . Alanderst nichts erhalten könen , als das sye wolten Jhne (Wans

Jhnen von der Oberkeith nit verbotten wäre ) gern bezahlen , von dem herren



Landtvogt Zuo Knonauw [Hans Jakob Schwerzenbac  h ] 3 auch nach Zu-

rieh selbst 3 will er sich des Handels nichts annäme verwissen worden . Dahäro

er uns gantz geflisen 3 underthänigen ersuocht . . . 3 in diser ihme widriger 3

unverhoffter 3 undanckhbarrer begegnus 3 deren von Metmistetten 3 dass wir Jhme

wolten berahten , undt Mit Oberkeitlicher Recomendation Zuo begleiten wilfah¬

rig sein . Wan dan wir sein [Sidlers ] . . . anwärben nit unzimblich befonden 3

haben wir kein umbgang nämen 3 sonder E . G. L. A. E. . . . ersuochen wollen 3 dass

Jhr . . . unserem . . . Mitbürger 3 nach dem Eidtgnösisehern härkomen 3 umb seine

ansprach des aus gueter freundtschaft und bona fide dargelyhenen gelts undt

nit wegen ergangen accords , an welchem er kein theil 3 undt nichts darmit Zuo

thuon gehabt zu der gebührenten Zahlungsbezüchung behulffen zuo sein geruohen

wollen . " Gerne werde man bei Gelegenheit Gegenrecht halten.

1 ) Unklar 3 welche Geldsorte hier gemeint ist ; eventuell handelt es sich um
Pfund.
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